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Die Richter des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) haben entschieden, dass Flug-
gäste, die ihr Endziel frühestens drei Stunden nach der geplanten Ankunftszeit er-
reichen, ebenso wie die Fluggäste annullierter Flüge von der Fluggesellschaft eine 
pauschale Ausgleichszahlung verlangen können. Dies gilt allerdings nicht, wenn die 
Verspätung auf außergewöhnliche Umstände zurückgeht.

Diese Gemeinschaftsverordnung über Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen sieht vor, dass 
Fluggästen bei Annullierung eines Fluges eine pauschale Ausgleichszahlung zusteht. Diese ist 
abhängig von der Länge der Flugstrecke. Bis 1.500 km beträgt der Ausgleichsanspruch 250 €, von 
1.500 bis 3.500 km 400 € und ab 3.500 km 600 €. Die Verordnung sieht jedoch nicht ausdrücklich 
vor, dass ein solcher Anspruch auch den Fluggästen verspäteter Flüge zusteht.

Fluggäste eines kurzfristig annullierten Fluges haben selbst dann einen Ausgleichsanspruch, wenn 
sie von der Fluggesellschaft mit einem anderen Flug befördert werden, soweit sie gegenüber der 
ursprünglich angesetzten Dauer einen Zeitverlust von drei Stunden oder mehr erleiden.

Die Richter des EuGH stellten nun in ihrem Urteil klar, dass Fluggäste, die von einer Verspätung 
betroffen sind, einen ähnlichen Schaden in Form eines Zeitverlusts erleiden wie Fluggäste, deren 
Flug annulliert wurde. Sie befi nden sich somit in vergleichbarer Lage. Es wäre nicht gerechtfertigt, 
die Fluggäste verspäteter Flüge anders zu behandeln, wenn sie ihr Endziel nicht früher als drei 
Stunden nach der ursprünglich geplanten Ankunftszeit erreichen. Eine solche Verspätung führt 
jedoch dann nicht zu einem Ausgleichsanspruch, wenn die Fluggesellschaft nachweisen kann, 
dass die Verspätung auf außergewöhnliche Umstände zurückgeht, die von ihr tatsächlich nicht 
zu beherrschen sind und sich auch dann nicht hätten vermeiden lassen, wenn alle zumutbaren 
Maßnahmen ergriffen worden wären.

Für die Durchsetzung des Ausgleichsanspruchs ist es grundsätzlich ratsam, dass sich der be-
troffene Reisende diese Verspätung/Annullierung am Schalter oder an einer zentralen Service-
stelle bescheinigen lässt, damit er seinen Entschädigungsanspruch belegen kann. Ansprech-
partner für die Zahlung der Entschädigung ist die Airline und nicht der Reiseveranstalter.
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Die Richter des Bundesgerichtshofs haben in ihrem Urteil vom 25.3.2010 entschie-
den, dass Fluggäste, deren Flug wetterbedingt annulliert wurde, nicht grundsätzlich 
einen Anspruch auf Ausgleichszahlungen nach der EU-Fluggastverordnung haben. 
Die Frage, ob und wann sich eine Annullierung durch zumutbare Maßnahmen hätte 

vermeiden lassen, kann nicht allgemeingültig, sondern nur für den Einzelfall beantwortet werden. 
In jedem Fall muss natürlich genau geprüft werden, ob die Fluggesellschaft ihrer Verpfl ichtung, 
für Ersatz zu sorgen, in ausreichendem Maße nachgekommen ist. 

In dem entschiedenen Fall hatte ein Reisender für sich und seine Frau einen Flug für den 25.10.2007 
von Jerez in Spanien nach Hahn gebucht. Dieser Flug wurde wegen Nebels annulliert. Das für den 
Flug vorgesehene Flugzeug landete statt in Jerez in Sevilla und fl og von dort direkt nach Hahn 
zurück. Den betroffenen Passagieren wurde ein Ersatzfl ug für den 27.10.2007 angeboten. Dieser 
wurde von dem Reisenden jedoch abgelehnt. Er buchte schließlich für sich und seine Ehefrau bei 
einem anderen Luftfahrtunternehmen einen Flug für den 25.10.2007 über Madrid nach Frankfurt 
am Main. Nun verlangte er von dem ersten Luftfahrtunternehmen für sich und seine Frau Aus-
gleichszahlungen gemäß der Fluggastrechteverordnung in Höhe von jeweils 400 € sowie Ersatz 
der entstandenen Mehrkosten für den Ersatzfl ug (Madrid–Frankfurt).

Der Bundesgerichtshof entschied jedoch, dass der Fluggast keinen Anspruch auf Ausgleichszah-
lungen nach der Fluggastrechteverordnung hat, da in dem vorliegenden Fall zum Zeitpunkt der 
Annullierungsentscheidung Nebel die Landung in Jerez verhinderte. Wie lange der Nebel andauern 
würde und ob und wann es dann möglich sein würde, das Flugzeug von Sevilla nach Jerez zu 
holen, war nicht zuverlässig abzusehen. Unter diesen Umständen wäre es unter Berücksichtigung 
der Auswirkungen auf den weiteren Flugplan nicht vernünftig gewesen, die Annullierungsent-
scheidung aufzuschieben.

Bei Annullierung eines Fluges haben Fluggäste u. a. Anspruch auf eine anderweitige Beförderung 
zum Endziel unter vergleichbaren Reisebedingungen zum frühestmöglichen Zeitpunkt. Ob das 
Luftfahrtunternehmen diese Verpfl ichtung verletzt hat, muss das Berufungsgericht klären.

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat mit seinem Urteil vom 31.3.2010 entschieden, 
dass eine Werbung mit der Angabe „Nur heute Haushaltsgroßgeräte ohne 19 % 
Mehrwertsteuer“ Verbraucher auch dann nicht in unangemessener und unsachlicher 
Weise bei ihrer Kaufentscheidung beeinfl usst, wenn die Werbung erst am Tag des in 
Aussicht gestellten Rabattes erscheint. 

Die Richter sahen in der beanstandeten Werbung keine unsachliche Beeinfl ussung der Verbrau-
cher. Abzustellen ist auf den mündigen Verbraucher, der – so der BGH – mit einem solchen Kauf-
anreiz in rationaler Weise umgehen kann. Selbst wenn Verbraucher keine Gelegenheit zu einem 
ausführlichen Preisvergleich haben sollten, werden sie allein aufgrund der Werbung keine unüber-
legten Kaufentschlüsse treffen. Das schließt die Möglichkeit ein, dass sich einzelne Verbraucher 
auch ohne Preisvergleich zu einem Kauf entschließen und dadurch riskieren, dass ihnen ein noch 
günstigeres Angebot eines Mitbewerbers entgeht. 

Ein Käufer, der Ansprüche wegen Mängeln der gekauften Sache geltend macht, muss 
dem Verkäufer die Kaufsache zur Untersuchung zur Verfügung stellen. 

In einem vom Bundesgerichtshof (BGH) am 10.3.2010 entschiedenen Fall aus der Praxis bestellte 
der Käufer einen Neuwagen zum Preis von 18.500 €. Kurz nach der Auslieferung beanstandete er 
Mängel an der Elektronik des Fahrzeugs. Der Verkäufer bat ihn, ihm das Fahrzeug zur Überprüfung 
der Mängel vorzustellen. 

Dem kam der Käufer nicht nach. Er vertrat die Auffassung, es sei ihm unzumutbar, sich auf Nach-
besserungen einzulassen, weil er befürchte, dass Defekte der Elektronik trotz Nachbesserungen 
immer wieder auftreten würden. Mit dieser Begründung verlangte er unter Fristsetzung „eine 
komplette Lieferung eines anderen Fahrzeugs, das der Bestellung entspricht“. Der Autohändler 
antwortete, er könne auf die begehrte Ersatzlieferung nicht eingehen, erklärte sich aber für den 
Fall, dass nachweislich ein Mangel vorliegen sollte, zu dessen Beseitigung bereit. Trotz weiterer 
Korrespondenz wurde keine Einigung erzielt. Der Käufer erklärte den Rücktritt vom Vertrag und 
verlangte die Rückzahlung des Kaufpreises gegen Rückgabe des Fahrzeugs.

Der BGH kam hier jedoch zu dem Entschluss, dass der vom Käufer erklärte Rücktritt vom Vertrag 
nicht wirksam ist, weil er es versäumt hat, dem Verkäufer Gelegenheit zur Nacherfüllung zu ge-
ben. Das Nacherfüllungsverlangen als Voraussetzung für die Rechte des Käufers umfasst auch 
dessen Bereitschaft, dem Verkäufer die Kaufsache zur Überprüfung der erhobenen Mängelrügen 
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zur Verfügung zu stellen. Der Verkäufer kann von der ihm zustehenden Untersuchungsmöglichkeit 
nur Gebrauch machen, wenn ihm der Käufer die Kaufsache zu diesem Zweck zur Verfügung stellt. 

Der Verkäufer war nicht verpfl ichtet, der vom Käufer gewählten Art der Nacherfüllung zuzustim-
men, bevor ihm Gelegenheit gegeben wurde, das Fahrzeug auf die gerügten Mängel zu untersu-
chen. Denn von den Feststellungen des Verkäufers zur Ursache eines etwa vorhandenen Mangels 
und dazu, ob und auf welche Weise dieser beseitigt werden kann, hängt auch ab, ob sich der 
Verkäufer auf die vom Käufer gewählte Art der Nacherfüllung einlassen muss oder nicht.

Einem Arbeitnehmer ist während des rechtlichen Bestehens des Arbeitsverhältnisses 
grundsätzlich jede Konkurrenztätigkeit zum Nachteil seines Arbeitgebers untersagt. 
Das gilt auch bei Nebentätigkeiten, sofern diesen nicht jede unterstützende Tätigkeit 
für das Konkurrenzunternehmen abgesprochen werden kann. 

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hatte in einem Fall zu entscheiden, in dem eine Briefsortiererin 
mit 15 Std./Woche bei der Deutschen Post AG beschäftigt war. Im Jahre 2006 teilte sie ihrem 
Arbeitgeber mit, sie übe frühmorgens eine Nebentätigkeit als Zeitungszustellerin mit einer Wo-
chenarbeitszeit von 6 Std. bei einem anderen Unternehmen aus. Dieses andere Unternehmen 
stellt nicht nur Zeitungen, sondern auch Briefe und andere Postsendungen zu. Die Tätigkeit der 
Arbeitnehmerin beschränkt sich hier jedoch auf die Zustellung von Zeitungen. Die Deutsche Post 
AG hat der Briefsortiererin die Ausübung der Nebentätigkeit untersagt und beruft sich auf die 
einschlägige Tarifregelung, die die Untersagung u. a. aus Gründen des unmittelbaren Wettbewerbs 
ermöglicht. Die Arbeitnehmerin macht dagegen insbesondere geltend, sie sei wegen ihrer Teilzeit-
beschäftigung auf die Einnahmen aus der Nebentätigkeit angewiesen.

Das BAG kam hier zu dem Entschluss, dass die Briefsortiererin die betreffende Nebentätigkeit 
ausüben darf. Ob nach allgemeinen arbeitsrechtlichen Grundsätzen auch bei untergeordneten Tä-
tigkeiten jede Unterstützung eines Konkurrenzunternehmens verboten ist, erscheint zweifelhaft, 
kann aber dahinstehen. Die anwendbare Tarifregelung lässt eine Untersagung jedenfalls nur bei 
unmittelbarer Wettbewerbstätigkeit zu. Eine solche liegt nicht vor. Die nur untergeordnete wirt-
schaftliche Unterstützung des Konkurrenzunternehmens reicht nicht aus.

 
Während des Urlaubs darf der Arbeitnehmer keine dem Urlaubszweck widerspre-
chende Erwerbstätigkeit leisten. Mit dieser gesetzlichen Regelung soll gewährleistet 
werden, dass er seinen Urlaub zu seiner Erholung nutzt.

Dabei ist zunächst jedoch zu berücksichtigen, dass nicht jede Handlung verboten ist, die nicht 
zur Erholung führt, sondern lediglich eine dem Urlaubszweck widersprechende Erwerbstätigkeit 
untersagt. Das Verbot orientiert sich also nicht an der Tätigkeit als solcher. Erlaubt sind vielmehr 
auch alle freiwilligen Tätigkeiten, die nicht auf Entgelterzielung gerichtet sind. Der geschützte 
Urlaubszweck liegt vielmehr darin, Freizeit zu haben, in der man nicht dem arbeitgeberseitigen 
Direktionsrecht unterliegt, sondern Tätigkeiten zur freien Entfaltung der Persönlichkeit verrichten 
kann, ohne die Vergütungsgrundlage aus dem Arbeitsverhältnis zu verlieren.

Eine unentgeltliche Mithilfe im Familienbetrieb, in einer Nebenerwerbslandwirtschaft oder einer 
gemeinnützigen Organisation widerspricht damit nicht dem Urlaubszweck, Freizeit selbstbestimmt 
nutzen zu können, ohne die wirtschaftliche Grundlage des Arbeitsverhältnisses zu verlieren. So 
darf z. B. nach einem Urteil des Landesarbeitsgerichts Köln vom 21.9.2009 ein Familienmitglied 
während des Urlaubs auf einem Weihnachtsmarkt an dem Verkaufsstand des Ehegatten helfen.

Sieht ein Tarifvertrag Zuschläge für gesetzliche Feiertage vor, haben Arbeitnehmer 
keinen Anspruch auf Zahlung eines Feiertagszuschlags für Ostersonntag. Ostersonn-
tag ist kein gesetzlicher Feiertag. 

Einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts (BAG) lag folgender Sachverhalt zugrunde: Auf die be-
troffenen Arbeitsverhältnisse fi ndet der Manteltarifvertrag (MTV) für die Brot- und Backwaren-
industrie Niedersachsen/Bremen Anwendung. Darin ist geregelt, dass für Arbeit an Feiertagen 
ein Zuschlag i. H. v. 175 % zu zahlen ist. Nach dem MTV ist Feiertagsarbeit die an gesetzlichen 
Feiertagen geleistete Arbeit. In der Vergangenheit zahlte der Arbeitgeber für die Arbeit am Oster-
sonntag stets den vollen Zuschlag und wies die Zahlung in den Lohnabrechnungen als Feiertags-
vergütung aus. Im Jahre 2007 leistete er nur den tarifl ichen Sonntagszuschlag i. H. v. 75 %. Die 
Arbeitnehmer forderten nun die Zahlung des höheren Feiertagszuschlags. Sie sind der Auffassung, 
Oster- und Pfi ngstsonntag seien in der christlichen Welt Feiertage. 
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Ein tarifl icher Anspruch besteht nicht, weil Ostersonntag kein gesetzlicher Feiertag ist, so die 
Richter des BAG. Ein Anspruch aus betrieblicher Übung scheidet ebenfalls aus. Der Arbeitgeber 
erfüllte in der Vergangenheit aus Sicht der Belegschaft lediglich seine vermeintliche tarifl iche 
Verpfl ichtung, ohne übertarifl iche Ansprüche zu begründen.

Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch bedarf die Beendigung eines Arbeitsverhältnis-
ses durch Kündigung zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Die erforderliche Schrift-
form wird dadurch erfüllt, dass die Urkunde von dem Aussteller eigenhändig durch 
Namensunterschrift oder mittels notariell beglaubigten Handzeichens unterzeichnet 
wird. Grundsätzlich muss sich aus der Kündigung ergeben, wer unterzeichnet hat. 

Unterzeichnet beispielsweise für eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) nur ein Gesellschaf-
ter und fügt er der Unterschrift keinen Vertretungszusatz hinzu, ist nicht auszuschließen, dass die 
Unterzeichnung der Urkunde auch durch die anderen Gesellschafter vorgesehen war und deren 
Unterschrift noch fehlt. In diesem Fall ist zu prüfen, ob die Urkunde erkennen lässt, dass die Unter-
schrift des handelnden Gesellschafters auch im Namen des nicht unterzeichneten Gesellschafters 
erfolgt ist.

In einem vom Landesarbeitsgericht Hannover (LAG) entschiedenen Fall wurde der Arzthelferin 
einer Gemeinschaftspraxis gekündigt. Die Kündigung enthielt u. a. die Namen der beiden Ärzte. 
Unter der Grußzeile befand sich auf der linken Hälfte jedoch die Unterschrift nur eines Arztes. Auf 
dem seinerzeit geschlossenen Arbeitsvertrag hatten beide Mediziner unterschrieben. 

Die Richter des LAG haben dazu entschieden: „Unterzeichnet nur einer von mehreren Gesell-
schaftern einer BGB-Gesellschaft die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses, so muss das Vertre-
tungsverhältnis in der Urkunde deutlich zum Ausdruck kommen. Für die Frage, ob jemand eine 
Erklärung auch in fremdem Namen abgibt, kommt es auf deren objektiven Erklärungswert an. 
Zu berücksichtigende Anhaltspunkte sind zum Beispiel: die dem Rechtsgeschäft zugrunde lie-
genden Le bensverhältnisse, die Interessenlage, der Geschäftsbereich, dem der Erklärungs stand 
angehört, und verkehrstypische Verhaltensweisen. Die gesetzliche Schriftform ist gewahrt, wenn 
der so ermittelte rechtsgeschäftli che Vertretungswille in der Urkunde, wenn auch unvollkommen, 
Ausdruck gefunden hat.“

Vor diesem Hintergrund erklärten die Richter die Kündigung für formnichtig.

Die Richter des Oberlandesgerichts München (OLG) haben in ihrem Urteil vom 
28.1.2009 entschieden, dass nachträgliche Ergänzungen, die ein Ehegatte in ein ge-
meinschaftliches eigenhändiges Testament einfügt, zur Formwirksamkeit weder von 
ihm noch vom anderen Ehegatten gesondert unterzeichnet werden müssen, wenn die 

Ergänzung im Einverständnis mit dem anderen Ehegatten erfolgt, diese nach dem festgestellten 
Willen beider Ehegatten von den Unterschriften gedeckt sein soll und das räumliche Erschei-
nungsbild der Testamentsurkunde dieser Auffassung nicht entgegensteht.

Mit diesem Urteil hat das OLG eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs zur Wirksamkeit von 
nicht gesondert unterzeichneten Ergänzungen in einem handschriftlichen Einzeltestament auf 
das gemeinschaftliche Testament übertragen.
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 Basiszinssatz: seit 1.1.2010 = 0,12 % 1.7. – 31.12.2009 = 0,12 % 1.1. – 30.6.2009 = 1,62 % 
 (§ 247 Abs. 1 BGB) Ältere Basiszinssätze fi nden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de/presse/presse_zinssaetze.php

 Verzugszinssatz: Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5-%-Punkte
 (§ 288 BGB) Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: Basiszinssatz + 8-%-Punkte
 (seit 1.1.2002)

 Verbraucherpreis- 2010: März = 108,0; Februar = 107,5; Januar = 107,1
 index: 2005 = 100 2009: Dezember = 107,8; November 106,9; Oktober = 107,0; September 106,9; August = 107,3;
  Juli = 107,1; Juni = 107,1; Mai = 106,7; April = 106,8; März = 106,8; Februar = 106,9
 
  Ältere Verbraucherpreisindizes fi nden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de – Wirtschaft aktuell – Preisindizes

 Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann!
  Eventuelle Änderungen, die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. 
 Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.


